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Offene Ganztagsschule, Joseph-Bernhart-Gymnasium, Schuljahr 2011 / 2012

Vertrag der offenen Ganztagsschule

Zwischen dem Kreisjugendring Unterallgäu als Träger der offenen Ganztagsschule am Joseph-Bernhart-Gymnasium, vertreten durch die Einrichtungsleitung, Eva Bendl, Sozialpädagogin (FH), und den Erziehungsberechtigten des Schülers / der Schülerin

....................................................................................., geboren am ..............................................

(Familienname, Vorname)




wird folgender Vertrag geschlossen:

1. 
Allgemeines I

1.1
Der Schüler / die Schülerin wird im Schuljahr 2011/2012 am 12.09.2011 mit dem Abschluss dieses 
Vertrages aufgenommen.

1.2
Das pädagogisch ausgebildete Personal der offenen Ganztagsschule wird nach bestem Wissen und Können sich um den schulischen Fortschritt des Schülers / der Schülerin bemühen.

1.3
Das Joseph-Bernhart-Gymnasium bietet dem Schüler / der Schülerin nach dem Unterricht von Montag bis Donnerstag von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr Aufsicht und Betreuung. In den Hausaufgaben wird Hilfestellung und Anleitung gegeben.

2. 
Der Schüler ist verpflichtet,

2.1
seine schulischen Pflichten zu erfüllen,

2.2
die Regeln der offenen Ganztagsschule zu beachten

3. 
Die gesetzlichen Vertreter sind verpflichtet,

3.1
den regelmäßigen Besuch der offenen Ganztagsschule durch den Schüler / die Schülerin zu sichern

3.2
bei Abwesenheit den Schüler / die Schülerin rechtzeitig zu entschuldigen

3.3
Die Materialkosten und das Essensgeld zu bezahlen

3.4
Den Schüler / die Schülerin mindestens zwei Tage pro Woche in der offenen Ganztagsschule anzumelden

4. 
Die Verpflichtungen der offenen Ganztagsschule ruhen während der Schulferien und an Feiertagen, an unterrichtsfreien Nachmittagen wie z.B. Elternsprechtag, Gumpigen Donnerstag sowie an ganztägig unterrichtsfreien Tagen wie z.B. Wandertag. 

5. 
Kosten

5.1
Der Besuch der offenen Ganztagsschule ist kostenfrei. Die Materialkosten betragen monatlich für einen Aufenthalt in der offenen Ganztagsschule


an zwei Nachmittagen

2,50 €


an drei Nachmittagen


3,00 €


an vier Nachmittagen


3,50 €

die 11 mal im Jahr eingesammelt werden. Die Kosten für das Mittagessen sind darin nicht enthalten. Für zeitweilige Abwesenheit wird eine Rückvergütung nicht gewährt.

5.2
Die Kosten für das Mittagessen richten sich nach den Tagen und ausgewählten Gerichten durch den Schüler/die Schülerin. Derzeit wird über die Mensa geliefert


Hauptgerichte, pro Tag

3,10 €


Suppe oder Dessert, pro Tag

1,35 €

Der dadurch entstandene Betrag wird von dem Personal der offenen Ganztagsschule, je nach Anmeldung des Schülers / der Schülerin, wöchentlich eingesammelt. So entfällt der Bonkauf in der ersten Pause.

6. 
Allgemeines II

6.1
Das Vertragsverhältnis wird auf die Dauer eines Schuljahres geschlossen und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr mit der schriftlichen Anmeldung für das nächste Schuljahr.

6.2
Eine Kündigung des Vertrages von Seiten der gesetzlichen Vertreter ist während des Schuljahres nur bei einem Wechsel in eine andere Schule möglich.

7. 
Der offenen Ganztagesschule steht das Recht zur fristlosen Kündigung zu, 

7.1
bei schwerwiegendem Verstoß oder mehrfachen Verstößen des Schülers / der Schülerin gegen die Regeln der offenen Ganztagsschule und gegen die Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

7.2 
wenn der Schüler / die Schülerin vom Joseph - Bernhart - Gymnasium verwiesen wird.

8. 
Am Schuljahresende kann das weitere Verbleiben in der offenen Ganztagsschule wegen wiederholter Verfehlungen gegen die Hausordnung, unbefriedigender Einstellungen zur Arbeit oder zur Gemeinschaft von der Leitung der offenen Ganztagsschule abgelehnt werden.

9.  
Allgemeines III

9.1 
Für den Verlust und die Beschädigung von Kleidung und anderem Eigentum haftet der Träger der offenen Ganztagsschule nicht.

9.2
Für Schäden, die vom / von der Schüler / Schülerin dem Haus und dem Inventar zugefügt werden, haften die gesetzlichen Vertreter nach den gesetzlichen Bestimmungen. Es empfiehlt sich, eine private Haftpflicht-Versicherung abzuschließen. 

10.
Datenschutz

10.1 Die an uns übermittelten Daten fallen unter das Datenschutzgesetz und dies wird von uns berücksichtigt.

10.2 Für die Präsentation nach außen erstellt die offene Ganztagsschule Fotos, Plakate, Zeitungsartikel, etc. die der Öffentlichkeitarbeit dienen. Falls dies von den gesetzlichen Vertretern im Bezug auf ihren Sohn / ihre Tochter nicht gewünscht wird, bitten wir Sie dies in einem kurzen Schreiben an uns weiterzugeben.

Türkheim, den .............................


..............................................., den..........................

...................................................
.........................................

......................................

  Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

Eva Bendl, Sozialpädagogin (FH)

Folkhart Glaser, 

Leitung der Offenen Ganztagsschule

Schulleitung JBG
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